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Einleitung 

I. Die Unterscheidung von Vollendung und Beendigung 

Der Begriff der ,Beendigung' verweist auf das Ende des Verbrechens, 
jedoch gilt dies auch für den Begriff der ,Vollendung', da beide Be-
griffe im alltäglichen Sprachgebrauch in nahezu derselben Bedeutung 
gebraucht werden. In der strafrechtlichen Lehre und Rechtsprechung 
aber werden sie seit langem unterschieden. Dabei gibt die Vollendung 
in den Fällen, in denen ein Auseinanderfallen der Zeitpunkte der 
Vollendung und Beendigung angenommen wird, einen früheren Zeit-
punkt als die Beendigung an. Diese terminologische Unterscheidung 
wird auch in der folgenden Arbeit verwendet. 

Einen ersten Hinweis auf die Differenz der bei den Begriffe erhalten 
wir, wenn wir die der Vollendung und Beendigung in der strafrecht-
lichen Literatur häufig beigefügten Attribute betrachten. Während die 
Vollendung als ,rechtliche' oder ,juristische' gekennzeichnet wird, spricht 
man von der Beendigung als einer ,faktischen' oder ,tatsächlichen'l. 
Dieser Sprachgebrauch ist jedoch irreführend, denn er legt die Annahme 
nahe, daß nur die Vollendung ein juristisch relevanter Begriff sei, 
während die Beendigung nur von tatsächlicher, nicht aber rechtlicher 
Bedeutung zu sein scheint. 

In dieser Annahme wird einerseits übersehen, daß auch die ,juristische 
Vollendung' einen Zeitpunkt im tatsächlichen Geschehen angeben muß 
und sich insofern nicht von der Beendigung unterscheiden kann. Zum 
anderen hätte, wenn diese Annahme richtig wäre, eine Untersuchung 
der Beendigung des Verbrechens keinen Sinn, da sie keinen rechtlich 
relevanten Begriff zum Gegenstand hätte. Die folgende dogmatische 
Untersuchung will jedoch gerade nachweisen, daß es sich bei der 
Beendigung um einen teleologischen Begriff handelt, der bestimmte 
Zwecke in der strafrechtlichen Systematik erfüllen kann2• 

1 Vgl. den Titel der Dissertation von König: Die Unterscheidung von 
juristischer Vollendung und faktischer Beendigung und ihre Bedeutung für 
Teilnahme und Begünstigung. Maurach, AT, 627, unterscheidet faktische 
Beendigung von tatbestandsmäßiger Vollendung, auf S.568/9 gebraucht er 
das Attribut tatsächlich für die Beendigung. Köhler, 455, führte sogar 
lateinische Bezeichnungen ein, die sich aber nicht durchsetzten: Vollendung 
als ,delictum perfeetum' und Beendigung als ,delictum finitum'. 

l Vgl. Larenz, Methodenlehre, 324. 

2 KUhl 
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1. Der Begriff der formellen Vollendung und seine strafreclttliclte Konsequenz 

Auch der Begriff der Vollendung könnte Gegenstand einer solchen 
Untersuchung sein, zumal ihr Zeitpunkt in Einzelfällen oft schwer 
zu bestimmen ist, wie die Diskussion um den Vollendungszeitpunkt 
beim Diebstahl in Warenhäusern und Selbstbedienungsläden exempla-
risch zeigt3• Aber dieser Begriff und sein Zweck liegen in der Straf-
rechtsdogmatik seit langem fest und brauchen deshalb nicht allgemein 
noch bestimmt zu werden: das Verbrechen ist vollendet, wenn sämtliche 
objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind4 • Das 
hat zur Konsequenz, daß derjenige, der - bei Vorliegen der sonstigen 
Strafbarkeitsvoraussetzungen - die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale 
erfüllt hat, mit der Vollendungsstrafe für das betreffende Delikt belegt 
werden kann5• 

Diese feste Erkenntnis wird auch dadurch ausgedrückt, daß die Voll-
endung als formelle6 charakterisiert wird; formell, weil es allein auf 
die Fassung des jeweiligen Tatbestandes ankommt, wann ein Ver-
brechen vollendet ist. Und zwar ist hier die erstmalige Erfüllung des 
Tatbestandes gemeint, denn schon von diesem Zeitpunkt an, kann 
der Täter mit der Vollendungsstrafe belegt werden. 

2. Der Begriff der materiellen Beendigung und seine möglichen Konsequenzen 

Dagegen wird die Beendigung oft als materielle Vollendung bezeich-
net7• Damit ist schon angedeutet, daß sich die Beendigung nicht formal 
wie die Vollendung an die Erfüllung sämtlicher Tatbestandsmerkmale 
klammert, sondern daß sie sich nach materiellen, inhaltlichen Kriterien 
richtet, z. B. so, daß an den Abschluß der Rechtsgutsverletzung ange-
knüpft wird. Das strafrechtliche Unrecht wird dabei materiell be-
trachtet, und deshalb wird die Frage gestellt, wann dieses materielle 
Unrecht seinen Abschluß erreicht hats. 

Dieser Begriff der materiellen Vollendung, den wir im folgenden 
Beendigung nennen, ist nur dann von dogmatischer Bedeutung, wenn 
mit der dabei vorausgesetzten Erweiterung des Deliktsbereichs beson-
dere systematische Konsequenzen verbunden sind. 

Als mögliche Konsequenzen eines solchen, erst noch zu findenden 
Beendigungszeitpunktes kommen in Betracht: 

3 Vgl. BGHSt. 16, 271. 
4 Maurach, AT, 627, Baumann, 527, Welzel, 188, Schönke - Schröder, 1 vor 

§ 43, so aber auch schon Kohler, GA, 53, 155. 
5 Winkler, 6: Anknüpfungspunkt für die gesetzliche Vollstrafe. 
6 J escheck, 342. 
7 Stratenwerth, JZ 61, 95 ff., Maurach, AT, 569, 589, auch materielle Be-

endigung, Welzel, 111, Jagusch, LK, § 43 II le aa. 
S Vgl. dazu die Dissertation Winklers, insbes. S.12. 
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- Beihilfe und Mittäterschaft wären noch bis zur Beendigung möglich 
- davon wäre möglicherweise der früheste Zeitpunkt der sogenannten 

Anschlußdelikte berührt 
- Qualifikationsmerkmale wie z. B. das Waffenführen in § 244 wären 

noch bis zur Beendigung zu berücksichtigen 
- die Möglichkeit der Annahme von Idealkonkurrenz wegen teilweiser 

Identität der Ausführungshandlungen würde erweitert, da eine teil-
weise Deckung bis zur Beendigung des zuerst begonnenen Delikts 
angenommen werden könnte 

- die Berechtigung zur Notwehr würde verlängert, wenn der Angriff 
in einem strafbaren Verhalten besteht 

- die Verjährung und die Amnestie wären auf den Beendigungszeit-
punkt verwiesen. 

Bevor jedoch an eine nähere Prüfung dieser möglichen Konsequenzen 
herangegangen werden kann, ist zunächst die Frage zu beantworten, 
ob es überhaupt eine Beendigung des Verbrechens nach dessen Voll-
endung geben kann. Offensichtlich ist nur, daß ein Bedürfnis besteht, 
die strafrechtliche Betrachtung des deliktischen Geschehens nicht schon 
bei der Vollendung abzubrechen, sondern sie auch noch danach weiter-
zuführen. Das zeigt schon das Alter der Diskussion um die Beendigung9• 

Daß dieses Bedürfnis aber auch ein sachlich berechtigtes ist, zeigen am 
deutlichsten einige problematische Fälle, die schon das Reichsgericht 
in ähnlicher Fallgestaltung zu entscheiden hatte, und die uns im folgen-
den immer wieder beschäftigen werden. 

3. Typische Fälle mit Beendigungsproblematik 

- A sperrt den B ein und läßt ihn einige Tage sitzen. Die Freiheits-
beraubung gem. § 239 ist schon mit dem Einsperren tatbestands-
mäßig erfüllt und also vollendet. Ist damit aber alles strafrechtlich 
Bedeutsame geschehen, oder setzt sich die Straftat bis zur Beendi-
gung, die in der Freilassung des B liegt, fort? 

-- D stiehlt Schmuck in einer Villa, steckt die Beute in seine Hosen-
tasche und verläßt das Villengrundstück durch den Garten. Die 
Vollendung des Diebstahls liegt schon in der Begründung neuen 
Gewahrsams, die hier von der h. M.10 im Einstecken des Schmucks 
gesehen wird. Ist damit das Verlassen des Grundstücks, die Siche-
rung der Beute strafrechtlich bedeutungslos, oder gibt es auch hier 
noch einen späteren Beendigungszeitpunkt? 

9 Vgl. HäZschner 1860 in: GA 8, 441 ff., H. König, Dissertation von 1938, 
GeZbert, DStR 1943, 1 ff. 

10 BGHSt. 16, 271 ff. 


